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Sehr geehrter Herr Präsident! 

Der Abgeordnete zum Nationalrat David Stögmüller, Freundinnen und Freunde haben am 

29. März 2023 unter der Nr. 14625/J an mich eine schriftliche parlamentarische Anfrage 

betreffend „Ermittlungstätigkeiten der AG Fama“ gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Zu den Fragen 1, 3, 6, 7, 14, 15 und 17: 

• Wie viele Mitarbeiter:innen des BM.I sind aktuell für die AG Fama tätig? 

a. Aus welchen Organisationseinheiten (BKA, BAK, DSN…) stammen diese 

Mitarbeiter:innen jeweils (um Angabe der konkreten Zahl je Organisationseinheit 

wird gebeten!)? 

• In wie vielen Verfahren ermittelt die AG Fama? 

• Gegen wie viele Personen wird seitens der AG Fama aktuell ermittelt? 

• Gegen wie viele Personen wurde seitens der AG Fama in der Vergangenheit ermittelt? 

• Welche Behörde (BKA, BAK, DSN) ermittelt in der Causa mit der Aktenzahl 711 St 

14/21h, die vom Stammverfahren 711 St 39/17d abgetrennt worden ist? 

a. Welcher Behörde obliegt die Ermittlungsführung im Verfahren 711 St 14/21h? 

b. Wie viele Beschuldigte werden von Ihren Behörden im o.g. Verfahren 711 St 

14/21h geführt? 
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c. Wurden in diesem Verfahren neue, laufende Ermittlungsschritte von Seiten der 

Staatsanwaltschaft Wien angeordnet? 

d. Haben Ihre Behörden Kenntnis, ob bereits ein Anlassbericht zu diesem Verfahren 

an die Staatsanwaltschaft gerichtet wurde? 

i. Wenn ja, wann war das? 

ii. Wenn nein, ist ein derartiger in Vorbereitung? 

• Gibt es aktuell durch die AG Fama polizeilich geführte Ermittlungen in Zusammenhang 

mit Vorkommnissen in Libyen? 

a. Wenn ja: auf Grund des Verdachts der Begehung welcher Vergehen oder 

Verbrechen? 

b. Wenn ja: gegen wie viele Personen wird ermittelt 

• Hat die AG FAMA Zugriff auf die Telekommunikation von Jan Marsalek (E-Mail, Signal 

oder Telegram), die den Deutschen Ermittlungsbehörden (zB StA München 402 JS 

150939/20) vorliegt? 

a. Wenn nein, haben Sie Kenntnis, ob ein entsprechendes Amtshilfeersuchen an die 

StA München oder andere gestellt wurde? 

b. Wenn ja, seit wann und welche Teile (E-Mail-Ordner, Signal oder Telegram) liegen 

der AG Fama vor? 

Es handelt sich beim Anfragegegenstand um laufende Ermittlungsverfahren, deren Leitung 

der Staatsanwaltschaft obliegt (§ 101 Abs. 1 StPO). Durch die Bekanntgabe von 

Informationen jedweder Art zu diesen, könnten Rückschlüsse gezogen und aktuelle oder 

zukünftige Ermittlungen konterkariert werden. 

Um allfällige Ermittlungsergebnisse nicht zum Nachteil der Strafrechtspflege zu 

beeinträchtigen und im Hinblick auf die Nichtöffentlichkeit von strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren (§ 12 Abs. 1 StPO) muss daher von der Beantwortung dieser Fragen 

Abstand genommen werden.  

Zur Frage 2: 

• Hat das BAK noch die behördliche Leitung der AG Fama? 

a. Wird diese aktuell zwischen kriminalpolizeilicher und operativer Leitung im BAK 

aufgeteilt? 

i. Wenn nein, wann wurde das verändert und inwiefern wurde diese Leitung 

verändert? Wer hat diese jetzt? 
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b. Wenn nein, wer hat diese jetzt? 

Es wird auf die Beantwortung der Frage 6 der parlamentarischen Anfrage Nr. 9030/J vom 

16. Dezember 2021 (8848/AB XXVII. GP) verwiesen. 

Zu den Fragen 4, 5, 8, 9, 10, 11, 16 und 18: 

• Bei welchen Staatsanwaltschaften sind diese Verfahren jeweils anhängig? 

• Wegen des Verdachts der Begehung welcher Vergehen oder Verbrechen wird in den 

jeweiligen Verfahren jeweils ermittelt (um Angabe des jeweiligen Verfahrens samt 

Anzahl der Beschuldigten und vermuteter Delikte wird gebeten)? 

• Gegen wie viele Personen (nach Ihrem Kenntnisstand) wurden die Ermittlungen 

eingestellt? 

a. Bitte jeweils um Aufschlüsselung der Gründe für die Einstellung, wenn vorliegend. 

• In wie vielen Fällen im Bereich der Zuständigkeit der AG Fama kam es zum Absehen 

von der Einleitung eines Ermittlungsverfahrens nach § 35c StAG? 

• In wie vielen Fällen kam es bisher zur Anklageerhebung? 

• Wird aktuell auch gegen aktive Politiker: innen ermittelt? 

a. Wenn ja: auf Grund des Verdachts der Begehung welcher Vergehen oder 

Verbrechen? 

• Wurden Rechtshilfeersuchen an die deutschen Justizbehörden gestellt? 

a. Wenn ja, wann und in welchen Verfahren? 

• Wurden seitens ausländischer Ermittlungsbehörden Rechtshilfeersuchen gestellt (zB 

ON 432 aus dem Akt 711/ St 39/17d)? 

a. Wenn ja, wann, in welchen Verfahren und von welchen Ländern? 

Die Beantwortung dieser Fragen fällt nicht in den Vollzugsbereich des Bundesministeriums 

für Inneres. 

Zu den Fragen 12 und 13: 

• In wie vielen Verfahren wird auch gegen Jan Marsalek ermittelt? 

a. Wegen des Verdachts der Begehung welcher Vergehen oder Verbrechen wird in 

den jeweiligen Verfahren jeweils ermittelt? 

• In wie vielen Verfahren wird auch gegen E. Ott ermittelt? 

a. Wegen des Verdachts der Begehung welcher Vergehen oder Verbrechen wird in 

den jeweiligen Verfahren jeweils ermittelt? 

b. Wird auch im Verfahren mit der AZ 711 St 14/21h gegen (u.a.) E. Ott ermittelt? 
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Auf Grund des verfassungsrechtlich gewährleisteten Rechtes auf Datenschutz (§ 1 

Datenschutzgesetz) sowie in Hinblick auf die Nichtöffentlichkeit von strafrechtlichen 

Ermittlungsverfahren (§ 12 Abs. 1 StPO) muss von einer Beantwortung dieser Fragen 

Abstand genommen werden. 

 

Gerhard Karner 
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